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Nr. 93 

 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG 
 
Neubau eines Teiches zur Bewässerung von landwirtschaftlichen 
Flächen auf dem Grundstück Fl.Nr. 2193 Gem. Wunsiedel durch 
Hr. Andreas Foerster  
 
Gewässerausbau i. S. d. §§ 67 ff WHG  
________________________________________________________ 

I. Aktenvermerk 
 
A. Sachverhalt 
Durch das Baugeschäft Wittig GmbH Tröstau wurden Antragsunterla-
gen für die Errichtung eines Teiches zur Bewässerung von landwirt-
schaftlichen Flächen auf dem Grundstück Fl.Nr. 2193 der Gemarkung 
Wunsiedel eingereicht.  
 
Die Befüllung der Teichanlage (1.400 m²) soll in wasserreichen Zeiten 
erfolgen, ferner durch Drainagen und dem Wendener Bach. Fischbe-
satz ist zusätzlich angedacht. 
 
Ein Gewässerausbau ist die Herstellung, die Beseitigung und die 
wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer (§ 67 
Abs. 2 S. 1 WHG).  
 
Der Gewässerausbau bedarf der Planfeststellung durch die zuständige 
Behörde. Für einen Gewässerausbau, für den nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung keine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, kann anstelle eines 
Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden (§ 
68 Abs. 2 S. 1 WHG).  
 
B. Anwendbare Vorschriften 
Gemäß § 5 UVPG wird auf Grundlage der Angaben des Vorhabenträ-
gers sowie eigener Informationen geprüft, ob nach den §§ 6 bis 14 
UVPG für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht oder nicht.  
 
Der naturnahe Ausbau von Bächen, Gräben, Rückhaltebecken und 
Teichen, kleinräumige naturnahe Umgestaltungen, wie die Beseitigung 
von Bach- und Grabenverrohrungen, Verlegung von Straßenseiten-
gräben in der bebauten Ortslage und ihre kleinräumige Verrohrung, 
Umsetzung von Kiesbänken in Gewässern, soweit es sich nicht um 
Ausbaumaßnahmen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes handelt, 
die von den Nummern 13.1 bis 13.17 erfasste sind, stellt nach Nr. 
13.18.2 Spalte 2 Buchstabe S der Anlage 1 zum UVPG ein Vorhaben 
dar, für das eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 
7 i. V. m. § 5 UVPG vorgesehen ist. 
 
Für Neuvorhaben ist gemäß § 7 UVPG die Vorprüfung durchzuführen. 
Gemäß § 7 Absatz 2 UVPG wird die standortbezogene Vorprüfung als 
zweistufige überschlägige Prüfung gemäß der unter 3. genannten 
Prüfungskriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht dann, wenn 
das Neuvorhaben nach Einschätzung der Behörde erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG 
bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.  
 
Bei der Vorprüfung wird berücksichtigt, ob erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch Merkmale des Vorhabens oder des Stan-
dortes oder durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers offensichtlich 
ausgeschlossen werden.  
 
Anhand der Antragsunterlagen und einzelner Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange wurde die Vorprüfung nach § 7 UVPG vom 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge durchgeführt. 
 
C. Prüfungskriterien und Ergebnis der standortbezogenen 
Prüfung des Einzelfalls 
Die standortbezogene Vorprüfung wird nach § 7 Absatz 2 UVPG als 
überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe 
wird geprüft, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegeben-
heiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkrite-
rien vorliegen. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine be-
sonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-

Pflicht. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtliche 
Gegebenheiten vorliegen, so ist auf der zweiten Stufe zu prüfen, ob 
unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, 
die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes 
betreffen und nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentschei-
dung zu berücksichtigen wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das 
Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde solche Um-
weltauswirkungen haben kann. 
 
1. Merkmale des Standorts/Vorhabens bzgl. Nr. 2.3 der Anlage 3 

UVPG (1. Stufe)  
In der ersten Stufe der überschlägigen standortbezogenen Prüfung im 
Einzelfall wird geprüft, ob besondere örtliche Gegebenheiten gemäß 
den in Anlage 3 Nummer 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien 
vorliegen. Folgende Gebiete, sowie Art und Umfang des ihnen jeweils 
zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) sind zu berücksichtigen: 
 
1.1 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichti-

gung folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen 
jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien)  

 
1.1.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des 

Bundesnaturschutzgesetzes  
 

Nicht betroffen, 2,5 km entfernt.  
 
 

1.1.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgeset-
zes  

 
Nicht betroffen, 2,5 km entfernt.  

 
 

1.1.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 
des Bundesnaturschutzgesetzes  

 
Nicht betroffen (geplantes NNM in 2,5 km Entfernung, keine 
Empfindlichkeit).  

 
 

1.1.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß 
den §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes  

 
Im LSG, Erlaubnis kann erteilt werden, kein BR. 

 
 
1.1.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes  

 
0,8 km Entfernung, keine Empfindlichkeit.  

 
 

1.1.6 Geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes 

 
1.3 km entfernt, keine Empfindlichkeit.  

 
 

1.1.7 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes 
 
Auf anderer Gewässerseite, vom Vorhaben nicht beeinträch-
tigt.  

 
 

1.1.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgeset-
zes, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 des Was-
serhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete 
nach § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes  

 
Die Anlage befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet, 
Heilquellenschutzgebiet oder Risikogebiet. Ein Über-
schwemmungsgebiet befindet sich ebenfalls nicht in der Nä-
he.  
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Das Heilquellenschutzgebiet in Bad Alexandersbad befindet 
sich in ca. 530 m Entfernung. Nach mündlicher Einschätzung 
des Wasserwirtschaftsamtes Hof sind keine Auswirkungen 
erkennbar, auch befindet sich das Vorhaben nicht im poten-
tiellen Einzugsgebiet.  

 
1.1.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen 

Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits über-
schritten sind  

 
k. A. – mögliche Gebiete sind hier nicht bekannt.  

 
 

1.1.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zent-
rale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Raum-
ordnungsgesetzes  

 
k. A. - Das Vorhaben liegt nicht in einem Gebiet mit hoher 
Bevölkerungsdichte und stellt ebenfalls keinen zentralen 
Ort nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Raumordnungsgesetz dar. 
 
 

1.1.11 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, 
Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von 
der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde 
als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft wor-
den sind  

 
Es befindet sich keins der o. g. Schutzgüter auf dem be-
troffenen Grundstück. 

 
 
1.2 Prüfungsergebnis bzgl. der Kriterien gemäß Nr. 2.3 der Anlage 

3 UVPG (1. Stufe)  
In der ersten Stufe der überschlägigen standortbezogenen 
Prüfung im Einzelfall wurde festgestellt, dass keine besonde-
ren örtlichen Gegebenheiten vorliegen. Die zweite Prüfungs-
stufe gemäß § 7 Absatz 2 UVPG kann daher entfallen. 

 
2. Gesamtergebnis der standortbezogenen Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 7 UVPG  
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG i. V. 
m. § 5 UVPG hat nach überschlägiger einstufiger Prüfung unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Kriterien nach Anlage 3 UVPG erge-
ben, dass durch das beantragte Vorhaben keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten vorliegen, so dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 Satz 1 
UVPG, § 7 Abs. 3 UVPG). 
 
Das Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung ist gemäß § 5 Abs. 2 
Satz 1 UVPG öffentlich bekannt zu machen. 
 
Wunsiedel, den 25.08.2025 
 
 

gez. Striegl 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

FB 43/Wasserrecht 
 
 
 

Nr. 94 
 
Stadt Bad Weißenstadt 
 

Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB der Stadt Bad Weißenstadt für den Vorentwurf des 
Bebauungs- und Grünordnungsplans „Wohnen und Einkaufen 
Wunsiedler Straße“ 

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 10.07.2025 den Vorentwurf des 
Bebauungs- und Grünordnungsplans gebilligt. 

Geltungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug Bayernatlas Webkarte (oben) und Auszug Bebauungs- 
und Grünordnungsplan (unten) 

 

Der Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans für das 
Gebiet Flurnummern 837/2, 837/19, 837/32, 837/33, 3532, 3532/13, 
3532/14 und 3533, Gemarkung Weißenstadt und die Begründung 
können auf der Homepage der Kommune unter 

https://www.weissenstadt.de/buerger/bauen-wohnen/ 

in der Zeit vom 05.09.2025 bis zum 10.10.2025 

eingesehen werden. 

Die Stadt Bad Weißenstadt bietet ergänzend die Veröffentlichung der 
Unterlagen auf der DiPlanungs-Plattform des Freistaats Bayern an. 
Somit besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen für dieses 
Bauleitplanverfahren direkt digital über das DiPlanungs-Portal 
einzureichen. Der Link zum Portal lautet: 

https://by.beteiligung.diplanung.de/plan/f146991f-9a9a-4693-a9c6-
5d3407c69405 

 

https://www.weissenstadt.de/buerger/bauen-wohnen/
https://by.beteiligung.diplanung.de/plan/f146991f-9a9a-4693-a9c6-5d3407c69405
https://by.beteiligung.diplanung.de/plan/f146991f-9a9a-4693-a9c6-5d3407c69405


96 
 

Darüber hinaus liegen die in §3 Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten 
Unterlagen im Rathaus, Anschrift: Kirchplatz 1, 95163 Bad 
Weißenstadt , während der üblichen Geschäftszeiten öffentlich aus 
und sind auch über das zentrale Internetportal des Landes 
(https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal) zugänglich. 

 

Die diesem Bebauungsplan zugrunde liegenden Rechtsvorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen) können ebenfalls bei der 
plangebenden Stadt zu den allgemeinen Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, 

1. dass Stellungnahmen während der Dauer der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, 

2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen 
(per Mail an bauleitplanung@neidl.de oder auf der DiPla-
nungs-Plattform), bei Bedarf aber auch auf anderem Weg 
abgegeben werden können (schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift im Rathaus), 

3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können, wenn die Gemeinde/Stadt den Inhalt nicht 
kannteund nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von 
Bedeutung ist.  

 

Auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten 
Verfahren nach §13 a BauGB wird von der Umweltprüfung nach §2 
Absatz 4, von dem Umweltbericht nach §2a sowie von der Angabe 
nach §3 Absatz 2 Satz 4 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, abgesehen. 

 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die vorgenannte Bauleitplanung berührt 
werden kann, werden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB parallel zu dieser 
öffentlichen Auslegung am Verfahren beteiligt.  

 

Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage 
der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ 
das ebenfalls öffentlich ausliegt. 

 
Stadt Weißenstadt, 04.09.2025  
 

gez. Matthias Beck, Erster Bürgermeister 
 
 
 

Nr. 95 
 
Schulverband Wunsiedel I - Mittelschule –  
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Wunsiedel I – Mittelschule –  für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

 
Auf Grund von Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schul-
finanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Wunsiedel I 
– Mittelschule – folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  960.100 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit              0 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 2025 
 

a) Der durch die Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagen-
soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 758.800 €                
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler/innen 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 
b) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 

maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 
2024 auf 189 Verbandsschüler/innen festgesetzt. 

 
c) Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler/in auf 

4.014,8148 € festgesetzt. 
  

 Wunsiedel 160 Schüler  x  4.014,8148 € =   642.370,3704 € 
  Bad Alexandersbad    8 Schüler  x  4.014,8148 € =     32.118,5185 € 

 Röslau   21 Schüler  x   4.014,8148 € =    84.311,1111 € 
 
 Zusammen ^ 189 Schüler                                 758.800,0000 € 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG 
i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmi-
gungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Wunsiedel öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
Wunsiedel, 29. August 2025 
Schulverband Wunsiedel I – Mittelschule –   
 
 

gez. Lahovnik, Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
 
 

https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal
mailto:bauleitplanung@neidl.de


97 
 

Nr. 96 
 
Schulverband Wunsiedel II - Grundschule –  
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Wunsiedel II – Grundschule – für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 

 
Auf Grund von Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schul-
finanzierungsgesetzes in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Wunsiedel 
II – Grundschule – folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  906.000 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit                            0 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 2025 
 

 a) Der durch die Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagen-
soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 814.000 € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler/innen auf die 
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 
b) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 

maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 
2024 auf 351 Verbandsschüler/innen festgesetzt. 

 
d) Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler/in auf 

2.319,0883 € festgesetzt. 
  

Wunsiedel  323 Schüler  x  2.319,0883 € =    749.065,5271 € 
Bad Alexandersbad   28 Schüler  x  2.319,0883 € =      64.934,4729 € 

 
Zusammen 351 Schüler                                  814.000,0000 € 

 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG 
i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmi-

gungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Wunsiedel öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
 
Wunsiedel, 29. August 2025  
Schulverband Wunsiedel II – Grundschule –   
 
 

gez. Lahovnik, Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 

Nr. 97 
 
Zweckverband Gewerbepark Am Plärrer 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Gewer-
bepark Am Plärrer Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge für das Haus-

haltsjahr 2025 
 

I. 
 
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit 
§12 Abs. 2 der Verbandssatzung und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) erlässt der Zweckverband fol-
gende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  110.700 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     72.000 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
a) Betriebskostenumlage 
 
 Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Be-

darfs (Umlagesoll) zur  
 Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 
 

110.000 € 
 

festgesetzt. Dieser ungedeckte Bedarf wird gemäß § 18 Abs. 1 
und 2 der Verbandssatzung wie folgt umgelegt: 
 
Stadt Wunsiedel:  55.000 € 
Markt Thiersheim:  55.000 € 
 

 
b) Investitionsumlage 
 
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2025 
auf 10.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

II. 
 
Diese Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 40 Abs. 1 KommZG 
i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes, Marktplatz 6, 95632 Wunsiedel, öffentlich ge-
mäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekannt-                    
machungsverordnung – BekV – zugänglich.  
 
 
Wunsiedel, 29. August 2025  
Zweckverband Gewerbepark Am Plärrer 
 
 

gez. Nicolas Lahovnik, Zweckverbandsvorsitzender 
 
 
 

Nr. 98 
 
Die Freunde und Förderer des Europäischen Fortbildungszentrums für 
das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk e. V.“ 
 
Gläubigeraufruf 
 
Der Verein 
 
„Die Freunde und Förderer des Europäischen Fortbildungszent-
rums für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk e. V.“ 
 
mit Sitz in 95632 Wunsiedel, Marktredwitzer Str. 60, 
hat sich mit Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2025 aufge-
löst. 
 
Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, sich bei den Liquida-
toren zu melden. Die Liquidatoren sind Herr Thomas Laubscher und 
Herr Erich Hutschgau. 
 
Bitte melden Sie eventuell bestehende Forderungen schriftlich an 
folgende Adresse: 
 
Europäisches Fortbildungszentrum 
z. Hd. Liquidator Thomas Laubscher 
Marktredwitzer Str. 60 
95632 Wunsiedel 
 
 
 

Nr. 99 
 
Teilnehmergemeinschaft Schlottenhof 
 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
 
Flurneuordnung und Dorferneuerung Schlottenhof 
Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 

Gemeinsame Bekanntmachung für die Stadt Arzberg, die Stadt Ho-
henberg a. d. Eger, den Markt Schirnding und den Markt Thiersheim 

Teilnehmerversammlung 

Bekanntmachung und Ladung 

 
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Aufseß gehörenden Grund-
stücke und die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten werden 
hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen.  

Diese findet statt am: 

Dienstag, den 23. September 2025, um 19:30 Uhr, 

Ort: Katholisches Vereinshaus, Kolpingstraße 7, 95659 Arzberg 

Tagesordnung 

1. Informationen zum Stand des Flurneuordnungsverfah-
rens 

2. Erläuterung über die 1. Einhebung von Kostenvorschüs-
sen für den vorläufigen Beitrag nach § 19 Flurbereini-
gungsgesetz  

3. Sonstiges und allgemeine Aussprache 

Ich freue mich auf eine zahlreiche Teilnahme. 

Bamberg, 20.08.2025 
 
Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
der Teilnehmergemeinschaft Schlottenhof 
 

gez. Nils Westhäuser 
 
 
 

Nr. 100 
 
Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi) 
 
KUFi – 1861 / Veröffentlichung Jahresabschluss 2024 
 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 des 
Kommunalunternehmens Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi) 

 
Jahresabschluss und Lagebericht 2024 des 

Kommunalunternehmens Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi) 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens hat gemäß § 6 Abs. 
3 Satz 1 Buchst. i der Unternehmenssatzung i. V. m. § 27 Abs. 1 der 
KUV (Verordnung über Kommunalunternehmen) in seiner Sitzung am 
28.07.2025 beschlossen: 
 

1. Der durch die Steuerkanzlei Adiuvis, Marktredwitz, erstellte 
und durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bauer Audit 
GmbH, Wunsiedel, geprüfte Jahresabschluss des KUFi für 
das Geschäftsjahr 2024 wird festgestellt.  

 
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 222.623,47 € wird auf 
neue Rechnung in das Geschäftsjahr 2025 vorgetragen. 

 
Eine Be- oder Entlastung des Haushaltes des Landkreises 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge findet nicht statt.  

 
2. Der Vorstand wird gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. i der Un-

ternehmenssatzung entlastet. 
 
Für den Jahresabschluss und den Lagebericht 2024 wurde durch die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Bauer Audit GmbH, Wunsiedel, fol-
gender Bestätigungsvermerk vom 6. November 2024 gefertigt: 
 
 „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
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An das Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebir-
ge (KUFi) Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises 
Wunsiedel im Fichtelgebirge  

 
Prüfungsurteile 

 
Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunterneh-
men Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi) Anstalt des öffent-
lichen Rechts des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Kommunalunternehmen Umweltschutz 
Fichtelgebirge (KUFi) Anstalt des öffentlichen Rechts des 
Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ge-
prüft.  

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentli-
chen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-
ber 2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt 
hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung sowie unter ergänzender Beachtung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und 
Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwal-
tungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulatio-
nen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhal-
te in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli-
che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzen-
der Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen. 

 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-
aus 

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
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fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und 
Maßnahmen abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da-
zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresab-
schlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künfti-
ge Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kon-
trollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 
Gemäß § 27 Abs. 3 KUV wird der Jahresabschluss mit Bestätigungs-
vermerk hiermit öffentlich bekannt gegeben. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen ab Montag, den 8. 
September 2025 bis einschließlich Montag, den 22. September 2025 

im Gebäude des KUFi, Hornschuchstr. 101 A, 95632 Wunsiedel, 
Obergeschoss, Zimmer-Nr. OG.16 (Sekretariat des Vorstands), wäh-
rend der üblichen Dienststunden öffentlich aus. 
 

Wunsiedel, 4. September 2025 
Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge (KUFi) 

 
 

gez. Martin Mayer, Vorstand 
 


